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6. Oktober 2015 

 
 
 
Wolf im Wallis - Abschussbewilligung verfallen 

 
(IVS).- Am 13. und 31. August 2015 erteilte Staatsrat Jacques Melly eine 
Abschussbewilligung für den Wolf in den Regionen Vallon de Réchy, Val 
d‘Anniviers und der Augstbordregion. Mit der Abalpung der Schafe verfallen 
diese Bewilligungen. 
 
Diese Entscheide fielen aufgrund einer Vielzahl von Schafrissen während der 
Sömmerung der Tiere auf den Alpen des Vallon de Réchy, Val d’Anniviers, der 
Augstbordregion und des Turtmanntals.  
 
Mit der Abalpung der Schafe sind diese Bewilligungen hinfällig. Die 
Abschussbewilligungen, die an Jäger dieser Region für die Zeit der Hochjagd erteilt 
wurden, sind nicht mehr gültig. (Hochjagd 21.09. - 03.10.2015). 
 
Sollten auf Herbstweiden in den betroffenen Regionen weitere Schafrisse erfolgen, 
muss die Situation neu beurteilt werden. 

 

 

 

 

Kontaktperson: 
 

Peter Scheibler, Chef der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere, 027 
606 70 05 oder 079 355 39 03 
 


